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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

hoffentlich haben Sie sich alle
Freitag, den 1. Oktober, abends
bereits ab 18 Uhr freigehalten,
denn dann wollen wir mit Ihnen
den 50. Geburtstag des SAV fei-
ern. Falls Sie sich noch nicht an-
gemeldet haben: Auf S. 21 finden
Sie alle notwendigen Angaben.
 
In unserem redaktionellen Teil darf
ich besonders auf die Kommen-
tierung zu einem interessanten
Urteil des Saarländischen OLG ver-
weisen, wonach das für die An-
waltschaft eher lästige Schlich-
tungsverfahren (denn jeder An-
walt versucht zunächst eine güt-
liche außergerichtliche Einigung)
auch während eines laufen-
den Rechtsstreits noch „parallel“
nachgeholt werden kann, wenn
es vorher vergessen wurde.
 
Außerdem geben wir eine Stel-
lungnahme der RAK wieder zu ei-
nem der zahlreichen RVG-Rah-
menabkommen, mit welchen
Rechtsschutzversicherer an die
Anwaltschaft herantreten. Einen
Überblick über die doch sehr un-
terschiedlichen „Konditionen“
(nicht alle sind nur nachteilig) bie-
tet der DAV unter http://www.
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anwaltverein.de/Gebuehrenrecht/
tab.pdf und tab2.pdf. Ferner hat
die Allianz für Verkehrsunfälle
Grundsätze erarbeitet, die viel-
leicht das ehemalige HUK-Abkom-
men ersetzen können: http://
www.anwaltverein.de/05/12/
Gebhardt_Arb.pdf.
 
Schließlich darf ich Ihr Augenmerk
lenken auf unser umfangreiches
Seminarangebot, das wie immer
kostengünstig und vor Ort die
Fortbildung und FAO-Bestätigun-
gen ermöglicht.

Am 17. August 2004 wurde von
der saarländischen Ministerin der
Justiz eine Vereinbarung unter-
zeichnet, mit der die Durchfüh-
rung der Referendarausbildung
auf das Institut für Anwaltsrecht
Saarbrücken übertragen wurde.
Nähere Informationen hierzu er-
halten Sie in unserer nächsten
Ausgabe.

Olaf Jaeger
(Präsident)
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Rationalisierungsabkommen
mit der ARAG – Allgemeine
Rechtschutzversicherungs AG
Rundschreiben der RAK
des Saarlandes 6/2004

Die BRAK teilt mit, dass die ARAG
vereinzelt an Rechtsanwälte her-
angetreten sei mit dem Ansinnen,
ein Rationalisierungsabkommen
abzuschließen. Gegenstand des
Vorschlages ist die Festlegung
bestimmter Gebühren für den
gesamten außergerichtlichen Be-
reich, sofern gegenstandswert-
abhängige Gebühren anfallen so-
wie Ordnungswidrigkeiten und
Strafverfahren. Die vorgeschlage-
nen Gebühren sollen deutlich un-
ter den gesetzlichen Gebühren lie-
gen, die das RVG vorsieht.

Die Kammer warnt ausdrücklich,
sich auf dieses Rationalisierungs-
abkommen einzulassen. Zum ei-

nen steht dem schon die gesetzli-
che Vorschrift des § 49 b Abs. 1
BRAO entgegen, wonach es un-
zulässig ist, geringere Gebühren
und Auslagen zu vereinbaren oder
zu fordern, als dies die BRAGO
vorsieht, soweit dort nichts ande-
res bestimmt ist. Nur im Einzel-
fall darf der Rechtsanwalt beson-
deren Umständen in der Person
der Auftraggebers, insbesondere
dessen Bedürftigkeit, Rechnung
tragen durch Ermäßigung oder
Erlass von Gebühren oder Ausla-
gen nach Erledigung des Auftra-
ges.

Ein „Rationalisierungsabkommen“
bereits im Vorfeld ohne Abwä-

Bekanntmachungen

Amtsgericht Saarbrücken
am 10. September 2004 geschlossen!

Am Freitag, den 10. September 2004 wird das Amtsgericht Saarbrücken wegen einer Gemeinschafts-
veranstaltung nicht geöffnet sein; für Eilfälle wird ein Bereitschaftsdienst eingerichtet werden.

Wiederöffnung des Haupteingangs des Landgerichtsgebäudes
für den Publikumsverkehr und Einrichtung

eines Informationsstandes

Der Präsident des Landgerichts teilt mit, dass mit Wirkung von 01.07.2004 der Eingang des
Landgerichts zur Franz-Josef-Röder-Straße hin für den Publikumsverkehr – zunächst probeweise
für einen Monat – geöffnet wird. Von diesem Zeitpunkt an wird auch der Informationsstand im

Bereich dieses Eingangs besetzt sein.

gungen im Einzelfall dürfte des-
halb unzulässig sein. Im Übrigen
ist zu bedenken, dass die Kam-
mern und der Deutsche Anwalt-
verein seit Jahren um eine Gebüh-
renordnung für alle Kolleginnen
und Kollegen kämpfen.
Diese Bemühungen würden zum
Einen durch den Abschluss eines
„Rationalisierungsabkommens“
konterkariert, zum Anderen könn-
te sich eine für alle gefährliche
Praxis hieraus ergeben.

In diesem Zusammenhang von
einen „Ratioalisierungsabkom-
men“ zu sprechen, erscheint mehr
als gewagt. „Rationalisiert“ oder
besser „rationiert“ soll nur der
Geldfluss vom Rechtschutzver-
sicherer zum Anwalt werden. Die-
sen Bestrebungen gilt es von An-
fang an die Stirn zu bieten.
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Wir freuen uns, weitere Kolleginnen
und Kollegen begrüßen zu dürfen:

Herzlich Willkommen im SAV

Clanget, Christioph
Saargemünder Str. 137
66119 Saarbrücken

Glasow, Martin
Hauptstraße 8
66740 Saarlouis

Hager, Birte
Maxplatz 16
66386 St. Ingbert

Jonas, Mark
Im Starterzentrum Geb. 34
66123 Saarbrücken

Reusch, Philipp
Feldmannstraße 121
66119 Saarbrücken

Schmadel, Thomas
Futterstraße 3
66111 Saarbrücken

Wickert, Anette
An der Trift 23
66123 Saarbrücken
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RAin Anette Feldmann |
Saarbrücken

Mit dem Popsänger Michael Jack-
son ist in den USA erneut ein Pro-
minenter wegen einer schweren
Straftat (unzüchtiges Verhalten ge-
genüber Minderjährigen, Verabrei-
chung von Alkohol zur Begehung
sexueller Belästigung, Verschwö-
rung im Zusammenhang mit Kin-
desentführung, Freiheitsberau-
bung und Erpressung) angeklagt
worden. In Deutschland hat der Fall
großes Interesse am US-amerikani-
schen Strafprozess geweckt, der
sich mit dem Jury-Prinzip erheblich
von der deutschen Strafgerichts-
barkeit unterscheidet.
Wie wird man Jury-Mitglied? Neh-
men Staatsanwälte und Verteidiger

Auch ein Richter kann
Geschworener werden

tatsächlich Schauspielunterricht,
um das Geschworenengericht von
ihrer Sicht der Dinge zu überzeu-
gen? Mit dem stellvertretenden
Oberstaatsanwalt von Santa Barba-
ra, Patrick McKinley, der bereits
mehrfach das Saarland besucht
hat, sprach Rechtsanwältin Anette
Feldmann.

Aus dem Film und Fernsehen, späte-
stens jedoch seit dem O.J.Simpson
Fall, wissen wir in Deutschland, dass
in den USA  ein Geschworenengericht
darüber entscheidet, ob ein Ange-
klagter für schuldig oder unschuldig
befunden wird. Wer kommt als Jury-
Mitglied in Betracht? Ist ein beson-
derer Schulabschluss erforderlich?

Patrick McKinley: Jeder US-amerika-

nische Staatsbürger kann als Ge-
schworener verpflichtet werden. Ein
gewisser Schulabschluss wird nicht
verlangt. Er/sie muss natürlich der
englischen Sprache mächtig sein.

Kann auch ein Priester, Anwalt oder
früherer Straftäter Geschworener
werden?

Patrick McKinley: Der Beruf spielt kei-
ne Rolle. Auch Anwälte, Ärzte und
sogar Richter können für den Jury-
Dienst herangezogen worden. Dies ist
bereits häufig praktiziert worden.
Ehemalige Straftätern können grund-
sätzlich als Geschworene herangezo-
gen werden, wenn sie nicht wegen
eines schweren Verbrechens verurteilt
wurden. Ein wegen Trunkenheit am
Steuer verurteiltes Jury-Mitglied ist

Sparkassen-Finanzgruppe:
S p a r k a ss e ,  S a a r L B ,  L B S  u n d
S A A R L A N D Ve r s i c h e r u n g e n

Mit der Sparkassen-Finanzplanung privat profitieren Sie von dem Wissen erfahrener Vermögensspezialisten – und den Vorteilen, die
nur die größte Finanzgruppe Deutschlands bieten kann. Wir analysieren individuell Ihre Bedürfnisse und bieten alle Leistungen für
ein optimales Vermögensmanagement aus einer Hand. Mehr Informationen in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse.de.
Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

S

Und wie zufrieden sind Sie mit Ihrem 
Vermögensberater?
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dagegen das Beste, was einem
Staatsanwalt in einem Trunkenheits-
fall passieren kann. Dieser Geschwo-
rene wird meist für „schuldig“ votie-
ren, weil es ihm bei seiner Verurtei-
lung auch nicht besser ergangen ist.

Wie werden die Geschworenen aus-
gesucht?

Patrick McKinley: Aus den Wählerli-
sten und anderen Registrierungen
wie zum Beispiel der Führerschein-
behörde in unserem County (Verwal-
tungsbezirk in einem Bundesstaat,
die Red.) werden nach dem Zufalls-
prinzip vom Computer circa 160 Per-
sonen ausgesucht. Bei großen Fällen
sind es noch weit mehr. Dabei wird
darauf geachtet, ob der Gerichtsort in
Santa Barbara ist oder in dem eine
Stunde entfernten Santa Maria, damit

die Leute nicht so lange fahren müssen.
Die ausgesuchten Personen erhalten
eine Benachrichtigung, dass sie für
den Jury-Dienst ausgewählt wurden.
Etwa 20-30 Leute teilen daraufhin
erfahrungsgemäß mit, dass sie wegen
Krankheit, festen OP-Terminen, Hoch-
zeit, fest gebuchten Reisen oder ähn-
lichem im Zeitpunkt des Prozesses
nicht zur Verfügung stehen. Sie wer-
den dann von der Behörde für diesen
Prozess zurückgestellt. Eine längerfri-
stige oder sogar endgültige Suspendie-
rung vom Jury-Dienst wird nur in be-
sonderen Ausnahmefällen genehmigt.

Es verbleiben 130 –140 Personen. Be-
nötigt werden aber nur zwölf Ge-
schworene?

Patrick McKinley: Richtig. Die verblei-
benden Personen werden zu einer

Anhörung in das Gerichtsgebäude
geladen. Damit ist der gesamte Ge-
richtssaal voll. Die Leute werden zu-
nächst vom Richter zu ihrer Person
befragt. Dann will der Richter wissen,
ob sie aus irgendeinem Grund befan-
gen sein könnten. An diesem Punkt
scheiden weitere Personen aus, weil
sie den Angeklagten, den Richter,
Verteidiger, Staatsanwälte, Polizisten
oder Zeugen gut kennen oder Detail-
kenntnisse des Falles haben. Einige
Leute disqualifizieren sich auch auf-
grund ihrer Antworten und werden
vom Richter (als ungeeignet) entlas-
sen. Sodann dürfen Verteidigung und
Staatsanwaltschaft die verbleibenden
Männer und Frauen befragen. Entwe-
der einigen sich beide Seiten auf ei-
nen Geschworenen oder er wird von
uns oder der Verteidigung ausge-
schlossen. Allerdings können sowohl
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Staatsanwaltschaft wie Verteidiger
nur jeweils zehn Personen ohne An-
gaben von Gründen als nicht geeig-
net ausschließen. Religion, Hautfar-
be, Rasse und Geschlecht dürfen auch
bei dieser Art der Ablehnung keine
Rolle spielen. Man muss also sehr
vorsichtig sein, wen man ausschließt
und wen nicht. Hat man schon zehn
ausgeschlossen und dann kommt
eine völlig ungeeignete Person sieht
es schlecht aus. Es ist eine Frage des
persönlichen Stils und natürlich auch
Taktik, wie man hier vorgeht.

Wie lange dauert es gewöhnlich alle
Jury-Mitglieder auszuwählen?

Patrick McKinley: Bei „normalen“
Fällen ein bis zwei Tage. Bei großen
Fällen dagegen mehrere Wochen bis
einen Monat.

In der Zeitung war zu lesen, dass be-
reits die Erhebung der Anklage im Mi-
chael Jackson Fall durch eine Jury, die
sogenannte „grand jury“ erfolgte. Ist
dies der übliche Weg der Anklageer-
hebung in den USA?

Patrick McKinley: Die „grand jury“
ist eine Art der Anklageerhebung, die
allerdings selten vorkommt. Die An-
klage ist erhoben, wenn zwölf von
neunzehn Geschworenen, hierfür
stimmen. Diese Art der Anklageerhe-
bung geht schneller. Es sind aber
nicht alle Beweise zugelassen, wie
zum Beispiel  „Zeugen vom Hörensa-
gen“. Stirbt ein wichtiger Zeuge be-
vor ihn die „grand jury“ gehört hat,
kann seine polizeiliche Aussage in
keiner Form verwendet werden und
deshalb die Anklage zu Fall kommen.
Der übliche Weg der Anklageerhe-
bung ist ein dem Prozess vorgeschal-
teter Gerichts-termin vor dem Rich-
ter. Bei diesem Termin sind im Gegen-
satz zur „grand jury“ auch der Ange-
klagte und dessen Verteidiger zuge-
lassen. Gleichfalls kommen Zeugen
vom Hörensagen, also beispielswei-
se die vernehmenden Polizeibeam-
ten, als Beweismittel in Betracht.

Wie wichtig ist es, die „richtigen“
Leute in der Jury zu haben?

Patrick McKinley: Sehr wichtig. Für

mich kommt es aber immer darauf
an, dass die Leute fair sind. Ich als
Staatsanwalt will im Gegensatz zu
dem Verteidiger nicht gewinnen. Für
mich ist wichtig, dass die Wahrheit
ans Licht kommt. Wenn sich während
des Prozesses ergibt, dass der Ange-
klagte unschuldig ist, habe ich damit
kein Problem.

Nehmen Staatsanwälte und Verteidi-
ger Schauspielunterricht bevor sie vor
der Jury auftreten?

Patrick McKinley: Fakt ist, dass eine
gute Vorbereitung extrem wichtig ist,
wenn man die Zeugen wirklich gut
befragen möchte. Auch will man na-
türlich vor den Geschworenen kom-
petent und sicher wirken. Sowohl
Anwälte wie Staatsanwälte werden
darin geschult, die Geschworenen
bestmöglich zu überzeugen.

Nachdem die Medien im O.J. Simpson
Fall im Gerichtssaal zugelassen wa-
ren, gab es hierüber in Deutschland
eine große Debatte. Sind die Medien
generell bei Gerichtsverhandlungen
zugelassen und dürfen den Fortgang
des Prozesses filmen?

Patrick McKinley: Nein. Sie benöti-
gen hierfür die Zustimmung des Rich-
ters. Ich persönlich glaube, dass die
Medien nicht an der eigentlichen
Gerichtswirklichkeit interessiert sind.
An ganz normalen Prozessen wie
Diebstahl, Trunkenheit, Körperverlet-
zung nimmt doch nie ein Kamera-
team teil. Wir hatten einmal ein Fern-
sehteam, das den normalen Arbeits-
alltag eines Staatsanwaltes filmen
wollte. Ich habe zugestimmt. Man
bat mich dann darauf zu achten, dass
es sich bei dem Staatsanwalt um eine
Frau handelt, die möglichst gut aus-
sehend ist und blonde Haare hat…!

Herr McKinley, ich danke Ihnen für
das Gespräch.

Gerichtsgebäude Santa Barbara, CA
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RA Dr. Jens Schmidt |
Saarbrücken  

I.

„(3) Dem Betroffenen soll Gelegen-
heit gegeben werden, zeitlich vor
den Zeugen eine zusammenhän-
gende Sachdarstellung zu geben.
Seine Aussagepflicht und sein -
verweigerungsrecht entsprechen
denen des Zeugen im Strafverfah-
ren. Er hat ein Beweisantrags- und
Fragerecht und das Recht der An-
wesenheit bei der Beweisaufnahme.
Er wird nicht vereidigt. Er hat kein
Beistandsrecht; auf seinen Antrag
kann ihm der Ausschuss für das
gesamte Verfahren oder für einzel-

Zum Recht des Betroffenen auf
Beistand im parlamentarischen
Untersuchungsausschussverfahren
– exotische Spezialmaterie
oder Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung?!

ne Sitzungen die Beiziehung eines
Beistandes gestatten, wenn die Bei-
ziehung zum Schutz berechtigter
Interessen des Betroffenen erforder-
lich erscheint. Der Beistand hat kein
Rederecht.“

Entsprechend las sich die Fassung
des § 54 III und IV des Gesetzes über
den Landtag des Saarlandes (LTG),
bevor der Verfassungsgerichtshof
des Saarlandes durch Beschluss vom
02.04. 2003 (Amtsblatt des Saarlan-

des 2003, 2550) entschied:

„Die Vorschriften des § 54 Abs. 3
Satz 5 und 6 des Gesetzes Nr. 970
über den Landtag des Saarlandes
sind nichtig, soweit sie sich auf in
der Bundesrepublik Deutschland zu-
gelassene Rechtsanwälte beziehen,
deren sich Betroffene im Verfahren
parlamentarischer Untersuchungs-
ausschüsse als Rechtsbeistand be-
dienen wollen.“
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II.

1. Hält man sich vor Augen,
dass die Entscheidung des Ver-
fassungsgerichtshofes die Rechte
des Betroffenen im parlamentari-
schen Untersuchungsausschuss-
verfahren betrifft, mag der flüchti-
ge Leser den Eindruck gewinnen,
die praktische Bedeutung sei ange-
sichts der verhältnismäßig geringen
Fallzahlen eher gering; was auf den
ersten Blick gerechtfertigt sein mag,
hat bei näherer Betrachtung indes
keinen Bestand.

Das Beistandsrecht ist seit jeher ver-
fassungsrechtlich garantiert und als
solches Eckpfeiler des deutschen
Rechtschutzsystems. Zutreffend
heißt es beispielsweise in der Kom-
mentierung Meyer-Goßner, Straf-
prozessordnung, 47. Aufl. 2004, §
137 Rdnr. 2 m.w.N.:
„Das Recht, sich des Beistands ei-
nes Verteidigers zu bedienen (...),

ist dem Angeklagten verfassungs-
rechtlich verbürgt (...). Es handelt
sich um einen Ausdruck des Rechts
auf faires Verfahren (...).“

Wenn dem gegenüber das Oberver-
waltungsgericht des Saarlandes u.a.
ausführt, „§ 54 Abs. 3 und 4 LTG
regelt die Rechtstellung des Betrof-
fenen im Untersuchungsverfahren
detailliert und abschließend. In die-
ser Bestimmungen findet das Be-
gehren des Antragstellers keine
Stütze. (...)
§ 54 Abs. 3 Satz 4 und 5 LTG ver-
bietet (...) die vom Antragsteller be-
fürwortete Auslegung, im Untersu-
chungsverfahren sei einem Betrof-
fenen generell die Hinzuziehung
eines Rechtsanwalts als Beistand zu
gestatten. Bei der statt dessen ge-
botenen konkreten Würdigung
spricht alles für die Richtigkeit des
vom Antragsgegner (...) erläuterten
Standpunkt. Zum Schutze berech-
tigter Interessen des Antragstellers
sei die Beiziehung eines Beistandes
durch diesen nicht erforderlich.
Immerhin ist der Antragsteller
im Verwaltungsrecht promo-
viert, hat sich im Zivilpro-
zessrecht habilitiert, verfügt
über eine langjährige Ver-
waltungserfahrung, ist des
öfteren vor den saarländi-
schen Verwaltungsgerich-
ten als Prozessbevoll-
mächtigter aufgetreten;

darüber hinaus ist er auf-
grund seiner langjährigen

beruflichen Tätigkeit mit
dem Untersuchungsgegen-

stand bestens vertraut. Ver-
mutlich gibt es im gesamten

Saarland niemanden, der die Ma-
terie besser kennt als der Antrag-
steller. Angesichts dessen leuchtet
die Einschätzung des Antrags-
gegners ein, der Antragsteller stel-
le „fast idealtypisch das Gegenteil
eines beistandsbedürftigen Betrof-
fenen i.S.d. § 54 III LTG dar. (...)

Die Einräumung weitgehender ver-
fahrensbezogener Beteiligungs-
rechte brächte (...) die Gefahr mit
sich, dass die Effizienz der Unter-
suchung beeinträchtigt würde und
erhebliche Zeitverluste eintreten
könnten. Während solche Auswir-
kungen gerichtliche Verfahren, de-
ren Ziel das richtige Urteil ist, zwei-
felsohne in Kauf genommen wer-
den müssen, trifft dies auf vorran-
gig politische Bewertungen abzie-
lende parlamentarische Untersu-
chungen so nicht zu, denn hier
könnten erhebliche Zeitverluste
und/oder mögliche Effizienzdefizite
die gesamte Untersuchung in Fra-
ge stellen, sei es durch Erlahmen
des öffentlichen Interesses, sei es
durch den zum Ende der Untersu-
chung führenden Ablauf der Legis-
laturperiode.“, und damit Anlass
zur Entscheidung des Verfassungs-
gerichtshofes gab, wird schnell
deutlich, dass die notwendige Sen-
sibilität im Umgang mit Beistands-
rechten oftmals nicht gegeben ist,
so dass die Entscheidung des
Verfassungsgerichtshofes – um die
eingangs gestellte Frage zu beant-
worten – von grundsätzlicher Be-
deutung ist: Die Verteidigungs-
rechte des Betroffenen haben eine
bedeutende Aufwertung erfahren.
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Schreiben des Ministeriums der Justiz
an die Rechtsanwaltskammer des Saarlandes
vom 09. Juni 2004 / Eingegangen am
24. Juni 2004

Aktenzeichen: 5310-94 / X
Bearbeiter: Herr Blüm

Betr.: Parkplätze im Regierungsviertel

Sehr geehrte Damen und Herren,

die bereits seit langem unbefriedigende Parkplatz-
situation im hiesigen sogenannten Regierungsvier-
tel, die durch die derzeitige Bauabgrenzung wegen
der Errichtung des  neuen Dienstgebäudes „Atrium-
Haus der Wirtschaftsförderung“ aktuell und nach
dessen Bezug dauerhaft unzureichend ist bzw. sein
wird, soll neu geregelt werden.
Wie Sie bereits festgestellt haben werden, sind der-
zeit die baulichen Vorarbeiten zur Abschrankung al-
ler hiesigen Regierungsparkplätze, das heißt der Park-
plätze des Ministeriums für Inneres und Sport, des
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, der
Hochbauverwaltung des Ministeriums für Finanzen
und Bundesangelegenheiten und des Ministeriums
der Justiz, in Angriff genommen.
Die Maßnahme wurde zwischen allen beteiligten Res-
sorts einvernehmlich abgestimmt und wird federfüh-
rend von dem Ministerium für Finanzen und Bun-
desangelegenheiten durchgeführt.
Im Hinblick auf die bereits jetzt und auch künftig zu
geringe Kapazität der Stellplätze wird eine Nutzung
dieser abgeschrankten Parkplätze nur noch Mitarbei-

Parkplätze im Regierungsviertel

RA Olaf Jaeger | Saarbrücken

Sicher werden Sie es gemerkt haben – es hat sich
etwas geändert rund um das Landgericht. Leider
nicht zum Positiven. Der Parkplatz wurde beschrankt,
Einlaßcodekarten erhalten nur die Landesbe-
diensteten. Die Veränderung wurde der Anwalt-
schaft erst sehr kurzfristig bekanntgegeben:

terinnen und Mitarbeitern der hiesigen Behörden
möglich sein. Auch auswärtige Dienstangehörige, die
z.B. zu Besprechungen, Fortbildungen pp. Die hiesi-
gen Dienstgebäude aufsuchen, werden künftig von
der Nutzung dieser Parkplätze ausgeschlossen sein.
Ich bitte daher dafür Verständnis zu haben, dass künf-
tig somit auch den Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälten ein entsprechender Zugang nicht mehr
möglich ist.
Die Maßnahmen werden nach derzeitigem Stand vor-
aussichtlich Anfang Juli 2004 in Kraft treten.
Ich bitte Sie, Ihre Damen und Herren Kammer-
mitglieder hierüber in Kenntnis zu setzen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Bernd Blüm

Daher sahen sich Rechtsanwaltskammer und Verein
gehalten, sich an die Ministerin der Justiz zu wen-
den:
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Rechtsanwaltskammer des Saarlandes
Saarländischer Anwaltverein

Ministerin der Justiz des Saarlandes
Frau Ingeborg Spoerhase-Eisel
- persönlich -
Postfach 10 24 51
66024 Saarbrücken

19. Juli 2004  y-d

Parkplätze im Regierungsviertel

Sehr geehrte Frau Ministerin,

Herr Regierungsdirektor Bernd Blum hat der Kam-
mer mit Schreiben vom 09.06.d.J., das bei der Kam-
mer am 24.06.d.J. einging, davon Kenntnis gegeben,
daß die Parkplätze am Landgericht mit Schranken
abgesperrt würden, daß die Parkplätze künftig nur
noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der hiesi-
gen Behörden zur Verfügung stünden und daß, wo-
für er um Verständnis bittet, künftig somit auch
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten die Benut-
zung nicht mehr möglich sei.
Das Schreiben haben kürzlich in einer gemeinsamen
Sitzung die Vorstände der Kammer und des SAV be-
sprochen und beschlossen, in einem gemeinsamen
Schreiben zu ihm Stellung zu nehmen.
Die Anwaltschaft kann mit der getroffenen Entschei-
dung nicht einverstanden sein.
Es sind gerade die Anwälte, die mobil sein müssen,
die von dem einen zum anderen Termin morgens ge-
langen wollen und müssen und die darauf angewie-
sen sind, kurzfristig einen Parkplatz zur Verfügung
zu haben.
Ganz im Gegensatz hierzu ist bei den Mitarbeitern
der Behörden festzustellen, daß sie während ihrer
gesamten 8-stündigen Arbeitszeit die vorhandenen
Parkplätze benutzen und blockieren; auf Mobilität
sind sie während der gesamten Arbeitszeit nicht an-
gewiesen.
Es ist deshalb nicht einzusehen, daß der gesamte ver-
fügbare Parkraum gerade für sie reserviert wird.

Es besteht ja auch kein Anspruch der Beschäftigten
darauf, daß ihnen Parkraum zur Verfügung gestellt
wird; dies stellt einen zu versteuernden Vermögens-
vorteil der Beschäftigten dar.
Ganz im Gegenteil könnte man sagen, daß den Recht
Suchenden und ihren Anwälten Parkraum, soweit er
vorhanden ist, zur Nutzung bereitzuhalten ist.
Dies alles gilt unabhängig von den rechtlichen Fra-
gen, die sich im Zusammenhang mit dem Parkplatz
am Landgericht ergeben mögen; es ist erinnerlich,
daß vor vielen Jahren im Justizministerium ein Gut-
achten erarbeitet worden ist, das sich mit solchen
Fragen wie der des Eigentums, der Nutzungs-
berechtigung, evtl. Widmungen u.ä. befaßt hat. Das
Ergebnis ist uns allerdings nicht mehr in Erinnerung.
Vielleicht könnte man das Gutachten nochmals her-
anziehen.
Wie auch immer, so ist die jetzige Entscheidung au-
ßerordentlich zu bedauern.
Es gab früher einmal – allerdings ist das lange her –
einen für Anwälte reservierten Teil des Parkplatzes.
Diese Reservierung beruhte auf der zutreffenden Er-
wägung, daß gerade Anwälte auf kurzfristige Park-
möglichkeit angewiesen sind.
Leider hat die Entwicklung nunmehr zu einer Situa-
tion geführt, in der den Anwälten generell die Be-
nutzung des Parkplatzes verwehrt ist, sogar nach-
mittags, obwohl dann sich die Reihen der
geparkten Fahrzeuge merklich gelich-
tet haben.
Aus Kollegenkreisen ist auch etwa
auf folgendes hingewiesen worden:
Kollegen, die im Strafrecht tätig
sind, müssen des öfteren Akten
erheblichen Volumens im Ge-
richt abholen und in ihre
Kanzlei verbringen, und sie
taten dies regelmäßig
nachmittags, denn dann
konnten sie die Akten re-
lativ schnell in das auf
dem Parkplatz abgestell-
te Fahrzeug verbringen.
Selbst dies wäre in Zu-
kunft nicht mehr möglich.
Die Anwaltschaft ist aus
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Saarländischer Anwaltverein
- Der Präsident -

Berliner Promenade 16

Ministerin der Justiz
des Saarlandes
Frau Ingeborg Spoerhase-Eisel
Postfach 10 24 51

66024 Saarbrücken

20.07.2004      J/br

Parkplätze im Regierungsviertel

Sehr geehrte Frau Ministerin,

ergänzend zum gemeinsamen Schreiben der Rechts-

diesem Grund über die nunmehr drohende Situati-
on äußerst besorgt und kann das Verständnis leider
nicht aufbringen, das Herr Regierungsdirektor Blüm
für die beschlossene Änderung erbeten hat.
Wir, unsere Kammer wie der SAV, wären Ihnen, sehr
geehrte Frau Ministerin, sehr zu Dank verpflichtet,
wenn Sie die Situation nochmals überprüfen und die
Entscheidung überdenken könnten.
Außerdem wären wir Ihnen sehr verbunden, wenn
Sie uns die Möglichkeit einer Besprechung in Ihrem
Hause einräumen könnten.

Mit vorzüglicher Hochachtung
und freundlichen Grüßen

JR. E. Gelzleichter O. Jaeger
Rechtsanwalt Rechtsanwalt

Aktuelles
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Anläßlich einer gemeinsamen Unterredung der Präsi-
denten von RAK und SAV erläuterten Frau Justizmini-
sterin Spoerhase-Eisel und Herr Staatssekretär Schild,
daß aus Ihrer Sicht einerseits rechtlich nichts gegen die
neue Regelung spreche, andererseits jedoch die Maß-
nahme ohnehin im Gesamtzusammenhang mit der Neu-
strukturierung des Regierungsviertels stehe. Nach dem
Bau des neuen Hauses der Wirtschaft werde der Park-
raum noch knapper, so daß auch in den dahinter-
liegenden Bereichen eine Beschrankung eingeführt
werde. Zugunsten der Anwaltschaft soll jedoch in den
Nachmittagsstunden eine freie Zufahrt probeweise ein-
geführt werden, damit z.B. Strafakten abgeholt wer-
den können. Insgesamt ist diese Regelung sicherlich un-
befriedigend, insbesondere deshalb, weil das Gericht
auch und gerade „Arbeitsplatz“ des Rechtsanwalts ist,
der jedoch – im Unterschied zu den Gerichtsbediens-
teten – stets mobil von einem Gericht zum nächsten
fahren muß. Zu einer weitergehenden Lösung – etwa
ein für die Anwaltschaft reservierter Bereich – war das
Ministerium leider nicht zu bewegen.

Fortbildungsprogramm Verkehrsrecht

24. Homburger Tage
Referate am Sonnabend, 16. Oktober 2004

von 9.30 Uhr bis ca. 18.00 Uhr im Schlossberg-Hotel Homburg

Neues Schadensersatzrecht: Fragen der Bemessung des Schmerzensgeldes und seiner prozessua-
len Durchsetzung

Richterin am BGH Angela Diederichsen, VI. Zivilsenat

Ausgewählte Fragen aus der Rechtsprechung des IV. Zivilsenates des Bundesgerichtshofes zu
Fristen und Belehrungen über Fristen im Versicherungsrecht

Richter am BGH Joachim Felsch, IV. Zivilsenat

Nötigung im Straßenverkehr
Richter am BGH Wolfgang Maatz, IV. Strafsenat

Sachmängelhaftung beim Autokauf
Richter am BGH Wolfgang Ball, VIII. Zivilsenat

anwaltskammer des Saarlandes sowie des Saarlän-
dischenAnwaltVereins vom gestrigen Tage darf ich
meiner Verwunderung darüber Ausdruck verleihen,
daß der SAV als Mieter des Gebäudes sowie die SAV-
Service GmbH, die u.a. für die Justiz den Posttransport
übernommen hat, weder informiert worden ist über
die Absperrung des Landgerichtsparkplatzes, noch
ist insbesondere während der Transportzeiten der
Post Vorsorge getroffen worden für einen Zugang
unserer Fahrer mit ihren Fahrzeugen. Ich bitte dar-
um, dies in Ihre Überlegungen mit einzubeziehen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Olaf Jaeger
– Rechtsanwalt –

Aktuelles
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im Namen des Saarländischen
Richterbundes und dem Saarländischen-
AnwaltVereins sagen wir allen Helfern,
die zum Gelingen des 7. Sommerfestes
beigetragen haben.

Vielen Dank auch für die Kuchenspenden.

Der Reinerlös – gespendet an den Weissen
Ring Saarbrücken“ betrug 650 Euro

Dankeschön!Dankeschön!Dankeschön!Dankeschön!Dankeschön!

S O M M E R
7. gemeinsames
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Fotos: Florian Brunner

Saarländischer Richterbund
und

SaarländischerAnwaltVerein
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RA Thomas Weiten | Saarbrücken

Das Saarländische Oberlandesge-
richt hat sich in einem im Internet
veröffentlichten Urteil (Urteil vom
26.11.2003, 1 U 146/03-36-; www.
rechtsprechung.saarland.de) – so-
weit ersichtlich erstmals – mit der
Frage befaßt, ob ein gemäß § 37 a
des Saarländischen Gesetzes zur
Ausführung bundesrechtlicher
Justizgesetze 1 vorgeschriebenes ob-
ligatorisches Schlichtungsverfahren
auch noch nach Klageerhebung bis
zum Schluß der mündlichen Ver-
handlung durchgeführt werden
kann. In Abweichung von der stän-
digen Rechtsprechung des Landge-
richtes Saarbrücken hat das OLG
diese Frage bejaht. Darüber hinaus
hat es auch die Auffassung vertre-
ten, das Schlichtungsverfahren kön-
ne sogar noch in der Berufungsin-
stanz nachgeholt werden.

1.

Für die im Saarland tätigen Anwäl-
te galt bislang die Regel, daß eine
Klage aus dem Gegenstandskatalog
von § 37 a Abs. 1 LSchlichtG nur
erhoben werden darf, wenn das
obligatorische Schlichtungsverfah-
ren vor Klageerhebung durchge-
führt worden ist. Die landgericht-
liche Rechtsprechung – und ihr fol-
gend entsprechend diejenige der
Amtsgerichte – hat eine Nach-
holung des Schlichtungsverfahrens
nach Klageerhebung nicht zugelas-
sen.

Hierzu liegen zwei grundlegende
Entscheidungen der 2. Berufungs-
zivilkammer vor 2. Das Landgericht
stützt sich dabei im wesentlichen
auf folgende Überlegungen:

Zwar sei es richtig, daß Prozeßvor-
aussetzungen grundsätzlich bis
zum Schluß der mündlichen Ver-
handlung nachholbar seien, da sie
erst zu diesem Zeitpunkt vorliegen
müßten. Nach dem Wortlaut von §
37 a LSchlichtG, der Gesetzes-
begründung sowie Sinn und  Zweck
der Einführung eines obligatori-
schen Schlichtungsverfahrens kön-
ne diese allgemeine Regel für diese
besondere Prozeßvoraussetzung
nicht gelten. Der Begriff „Erhebung
einer Klage“ in § 37 a LSchlichtG sei
dahingehend auszulegen, daß da-
mit der Zeitpunkt der Anhängigkeit
gemeint sei. Auch nach der Begrün-
dung des Gesetzentwurfes zu § 15
EGZPO müsse das Schlichtungsver-
fahren der Klageerhebung voraus-
gehen und könne nicht nachgeholt
werden. Der erstrebte Entlastungs-
effekt könne nicht erreicht werden,
wenn das Gericht bereits einge-
schaltet sei und sich mit dem Klage-
begehren befassen müsse. Auch sei
von einem Schlichtungsverfahren,
das während eines laufenden Pro-
zesses durchgeführt wird, kein Er-
folg zu erwarten. Der Kläger habe
nämlich kein Interesse daran, bei
einer solchen Konstellation einer
außergerichtlichen Streitbeilegung
zuzustimmen, weil dies nur dazu
führe, daß er seine Klage zurück-
nehmen müsse. Aus diesen Grün-
den sei es auch hinzunehmen, daß
die Gerichte sich gegebenenfalls
zweimal mit einer Angelegenheit
befassen müssen.

Wie das Landgericht Saarbrücken
hat bislang wohl auch die Mehrzahl
der übrigen Amts- und Landgerich-
te entschieden 3. Demgegenüber ist
im Schrifttum wiederholt die Auf-
fassung geäußert worden, eine
Nachholung im Prozeß müsse prin-

zipiell möglich sein. Teilweise wird
diese Auffassung allerdings nicht
näher begründet 4, teilweise be-
gnügt man sich mit einem bloßen
Hinweis darauf, daß Prozeßvoraus-
setzungen stets bis zum Schluß der
mündlichen Verhandlung nachhol-
bar seien.

2.

Das Saarländische OLG begründet
seine Auffassung mit prozeß-
ökonomischen Überlegungen. Dem
Einwand, das Schlichtungsverfah-
ren könne nur dann erfolgverspre-
chend sein, wenn eine Nichtdurch-
führung irreparable prozessuale
Folgen habe, hält das Gericht ent-
gegen, daß ein derartiges Schlich-
tungsverfahren in der Regel nicht
mutwillig, sondern schlicht in Un-
kenntnis der Gesetzeslage unter-
bleibe 5. Auch sei ein Schlichtungs-
verfahren, das durchgeführt werde,
nachdem eine erste Klage als unzu-
lässig abgewiesen worden sei, „rea-
listisch betrachtet“ nicht erfolgver-

§ 15 a EGZPO und die Nachhol-
barkeit eines obligatorischen
Schlichtungsverfahrens

1 Das Gesetz wird üblicherweise kurz Landes-
schlichtungsgesetz genannt, was etwas un-
präzise ist. Das Landesschlichtungsgesetz ist
jenes Gesetz vom 21.02.2001 (ABl.,  S. 532),
welches das Gesetz zur Ausführung bundes-
rechtlicher Justizgesetze geändert und dort
insbesondere im zweiten Teil ein neues Kapi-
tel 1 eingefügt hat, welches die das obliga-
torische Schlichtungsverfahren betreffenden
Regelungen enthält. Im Folgenden soll  aber
die Bezeichnung Landesschlichtungsgesetz
(LSchlG) für die betreffenden Vorschriften
beibehalten werden.

²  Urt. v. 03.07.2003 – 2 S 323/02 – (vorgehend:
AG Völklingen, 5c C 365/02); Urt. v.
07.08.2003 – 2 S 276/02 – (vorgehend: AG
St. Ingbert, 3 C 579/01).

3 Nachweise bei Friedrich, NJW 2002, 3224
4 etwa Zöller-Gummer, ZPO, 23. Aufl., § 15 a

EGZPO, Rdnr. 25; Thomas/Putzo-Hüßtege,
ZPO, 25. Aufl., § 15 a EGZPO, Rdnr. 2.

5 So verhielt es sich wohl in dem vom OLG ent-
schiedenen Fall; mit der Klage wurde die Un-
terlassung ehrverletzender Äußerungen ge-
fordert, und bei ihrer Einreichung war das
Schlichtungsgesetz noch nicht allzu lange in
Kraft.

Praxistipp
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sprechender als bei Nachholung im
laufenden Rechtsstreit. Wenn die
Parteien kompromißbereit seien,
könnten sie sich im Prozeß einigen.
Scheitere eine solche Einigung und
ergehe daraufhin klageabwei-
sendes Prozeßurteil, seien die Fron-
ten voraussichtlich so verhärtet, daß
eine außergerichtliche Streitbei-
legung chancenlos sein dürfte. Dies
hätte zur Folge, daß die Gerichte 1.
Instanz entgegen der Intention des
Gesetzgebers nicht ent-, sondern
zusätzlich belastet würden. Wolle
man die Nachholung im laufenden
Prozeß nicht zulassen, so ergäbe
sich darüber hinaus ein Wertungs-
widerspruch zu § 278 Abs. 5 Satz 2
ZPO, wonach das Gericht trotz ei-
nes anhängigen Prozesses auf eine
außergerichtliche Streitschlichtung
hinwirken könne.

Nach Auffassung des OLG steht
darüber hinaus auch § 531 Abs. 2
ZPO einer Nachholung des Schlich-
tungsverfahrens in der Berufungs-
instanz nicht entgegen, selbst wenn
die Berufung (auch) zum Zwecke
der Nachholung eines erstinstanz-
lich vorwerfbar unterbliebenen
Schlichtungsverfahrens eingelegt

werde. Der Novenausschluß betref-
fe nur neue Angriffs- und Verteidi-
gungsmittel, also alle zur Begrün-
dung der Sachanträge oder der Ver-
teidigung gegen diese vorgebrach-
ten tatsächlichen und rechtlichen
Behauptungen, Einwendungen,
Einreden usw. Hierzu gehörten
nicht die von Amts wegen zu be-
achtenden Prozeßvoraussetzungen.

3.

Der Standpunkt des OLG ist aus
prozeßökonomischen Erwägungen
zweifellos vernünftig; ob er indes
auch dogmatisch korrekt ist, steht
auf einem anderen Blatt. Dem Ur-
teil ist jedenfalls die eindeutige
Absicht anzusehen, trotz eigentlich
entgegenstehenden gesetzgeberi-
schen Vorgaben zu einer pragma-
tischen Lösung zu gelangen. Die
nachfolgende Kritik an diesem Ur-
teil richtet sich daher auch vielmehr
an den Gesetzgeber als an das OLG
selbst.

Die Zweifel an der Vereinbarkeit des
OLG-Urteils mit dem Landesschlich-
tungsgesetz beginnen schon bei
dessen Wortlaut, der ja Ausgangs-

punkt jeder Interpretation des Ge-
setzestextes zu sein hat. § 37 a Abs.
1 LSchlichtG sagt, daß „die Erhe-
bung einer Klage erst zulässig“ sei,
„nachdem“ von einer Gütestelle
versucht worden sei, die Streitigkeit
einvernehmlich beizulegen. Diese
Formulierung lehnt sich eng an § 15
a EGZPO an. Diesen wollte der Ge-
setzgeber ausweislich der Gesetzes-
begründung dahingehend verstan-
den wissen, daß der Einigungsver-
such der Klageerhebung tatsächlich
vorauszugehen habe 6. Die Verfas-
ser des Gesetzentwurfes waren au-
ßerdem der Meinung, aus dem
Wortlaut der Vorschrift ergebe sich
eindeutig, daß der Einigungsver-
such selbst nicht nachgeholt wer-
den könne.

Zwar betreffen diese Motive nicht
§ 37 a LSchlichtG, sondern § 15 a
EGZPO. Es erscheint aber schwer
vorstellbar, daß der Landesgesetz-
geber eine abweichende Regelung
treffen wollte, ohne dies im Gesetz
selbst in irgendeiner Weise deutlich

6 BT-Drucks. 14/980, Seite 6, rechte Spalte un-
ten.

Praxistipp
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zu machen 7. Dabei soll dahinge-
stellt bleiben, ob sich aus dem
Wortlaut der Vorschrift in der Tat
„eindeutig“ ergibt, daß der Eini-
gungsversuch nicht nachgeholt
werden kann. Der Rechtsanwender
hat es in der letzten Zeit des öfte-
ren erfahren müssen, daß es dem
Gesetzgeber nur unvollkommen
gelungen ist, seinem Willen im Ge-
setzestext einen eindeutigen Aus-
druck zu verleihen.

Sprachlich gelungener ist die ver-
gleichbare Regelung in § 16 Abs. 1
Urheberrechtswahrnehmungs-
gesetz (UrhWG), wo es heißt, daß
bestimmte Ansprüche im Wege der
Klage erst geltend gemacht werden
können, nachdem ein Verfahren vor
der Schiedsstelle vorausgegangen
ist. Die weitere Bestimmung in § 16
Abs. 2 Satz 2 UrhWG, wonach das
Verfahren bei der Schiedsstelle
dann nachgeholt werden kann (und
muß), wenn sich erst im Rechtsstreit
herausstellt, daß um derartige An-
sprüche gestritten wird, macht
dann vollends deutlich, daß anson-
sten die Nachholung ausgeschlos-
sen ist1. Die ratio legis des § 16 Abs.
1 UrhWG ist aber mit derjenigen
von § 15 a EGZPO bzw. § 37 a
LSchlichtG durchaus vergleichbar
(dazu sogleich).

4.

Selbst wenn man den Wortlaut
nicht für ausreichend eindeutig er-
achten sollte, so ergibt sich meiner
Ansicht nach jedenfalls aus dem
Sinn und Zweck des Gesetzes, daß
das Schlichtungsverfahren nicht
nachgeholt werden kann. Ob man
diese Zwecke gutheißt, ist eine an-
dere Frage.

Die Gesetzesbegründung zu § 15 a
EGZPO vertritt die Auffassung, für
Streitigkeiten vor dem Amtsgericht
mit einem Streitwert bis zu
1.500,00 DM seien Gerichtsverfah-
ren schon im Hinblick auf das Ver-
hältnis von Aufwand und Bedeu-
tung der Sache „wenig geeignet“.
Für derartige Verfahren biete sich
schon aus Kostengründen die Ein-
schaltung einer Gütestelle an. Ähn-
liche Zweifel an der „Eignung“ ei-
nes Gerichtsverfahrens werden im
Hinblick auf die nachbarrechtlichen
Streitigkeiten und die Streitigkeiten
über eine Verletzung der persönli-
chen Ehre geäußert.

Für diese Streitigkeiten sollte daher
das obligatorische Güteverfahren
eingeführt werden. Dieser Vor-
schlag der Verfasser des Gesetzent-
wurfes ist vor dem Hintergrund zu
sehen, daß es ihrer Auffassung nach
„angesichts des ständig steigenden
Geschäftsanfalls“ notwendig sei,
Institutionen, die im Vorfeld der
Gerichte Konflikte beilegen, zu för-
dern 8.

Wenn es aber erklärtes gesetzgebe-
risches Ziel ist, durch die Einführung
eines obligatorischen Schlichtungs-
verfahrens eine Entlastung der Ge-
richte herbeizuführen, so kann die-
ser Versuch einer Entlastung über-
haupt nur dann (möglicherweise)
Erfolg haben, wenn die Nichtdurch-
führung des Güteverfahrens in der
Tat irreparable prozessuale Folgen
hat. Auf die Intention der Parteien
– bewußte Mißachtung oder aber
schlichte Unkenntnis des Gesetzes
– kann es nicht ankommen. Ein
während eines laufenden Gerichts-
verfahrens durchgeführtes Schlich-
tungsverfahren kann jedenfalls aus
den oben bereits erwähnten Grün-

den kaum jemals erfolgverspre-
chend sein. Daß sich die Gerichte
gegebenenfalls zweimal mit dersel-
ben Angelegenheit befassen müs-
sen, steht dem beabsichtigten
Entlastungseffekt nicht entgegen.
Ist bei Klageerhebung ein Schlich-
tungsverfahren noch nicht durch-
geführt worden, so beschränkt sich
die Befassung des Gerichtes mit der
Angelegenheit auf die Prüfung der
Anwendbarkeit von § 37 a LSchlichtG.
Eine Sachprüfung findet überhaupt
nicht statt. Häufig wird auch ein
Urteil des Gerichtes überhaupt nicht
erforderlich sein, wenn nämlich die
klagende Partei aufgrund eines ent-
sprechenden Hinweises des Gerich-
tes ihre Klage zurücknimmt.

Auch die Befürchtung, die Parteien
würden unnötig (doppelt) mit Ko-
sten belastet, greift jedenfalls dann
nicht ein, wenn die klagende Partei
anwaltlich vertreten ist. Erhebt der
Anwalt Klage, ohne § 37 a LSchlichtG
beachtet und gegebenenfalls das
Schlichtungsverfahren durchge-
führt zu haben, hat sein Mandant
gegen ihn einen Schadenersatzan-
spruch jedenfalls in Höhe der Ko-
sten des Prozesses über die unzu-
lässige Klage.

5.

Auf den ersten Blick zweifelhaft er-
scheint auch die Auffassung des
OLG, das Schlichtungsverfahren
könne auch in 2. Instanz noch nach-

7 Der Gesetzentwurf des Landesregierung (LT-
Drucks. 12/246) lehnt sich in seiner Begrün-
dung ausdrücklich an die bundesgesetzlichen
Vorgaben an (s. insbes. S. 24 f.), an einer Stelle
bezeichnet er das Erfordernis, ein Schlich-
tungsverfahren durchzuführen, ausdrücklich
als Prozeßvoraussetzung (S. 23).

8 S. etwa BGH NJW 2001, 228.
9 Siehe zu all dem BT-Drucks. 14/980, S. 5, und

LT-Drucks. 12/246, S. 1 f. u. S. 20 ff.
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geholt werden, selbst wenn man
grundsätzlich einmal die Möglich-
keit einer Nachholung unterstellt.
Das OLG argumentiert, der Nove-
nausschluß des § 531 Abs. 2 ZPO
betreffe nur neue Angriffs- und Ver-
teidigungsmittel, worunter alle zur
Begründung der Sachanträge oder
der Verteidigung gegen diese vor-
gebrachten tatsächlichen und recht-
lichen Behauptungen, Einwendun-
gen, Einreden usw. gehörten, nicht
aber die von Amts wegen zu beach-
tenden Prozeßvoraussetzungen.

Zugleich hat das OLG allerdings in
seiner Kostenentscheidung dem in
der Berufungsinstanz nach Durch-
führung des Schlichtungsverfahrens
teilweise erfolgreichen Kläger die
Kosten des Berufungsverfahrens
gem. § 97 II ZPO in vollem Umfange
auferlegt, weil er es versäumt habe,
das obligatorische Schlichtungsver-
fahren vor Klageerhebung durchzu-
führen und eine entsprechende
Erfolglosigkeitsbescheinigung vor-
zulegen. Darin scheint auf den er-
sten Blick ein Widerspruch zu lie-
gen, denn blickt man in die Kom-
mentierungen zu § 97 II ZPO, so
stellt man fest, daß der Begriff des
„neuen Vorbringens“ nicht wesent-

lich anders verstanden wird als der-
jenige der „neuen Angriffs- und
Verteidigungsmittel“.

Wenn man aber den Standpunkt
des OLG, das Schlichtungsverfahren
sei nachholbar, akzeptiert, ist es
konsequent und richtig, die Nach-
holung auch noch in der Berufungs-
instanz zu gestatten. In diesem Zu-
sammenhang ist auf das Urteil BGH
NJW-RR 2004, 167, zu verweisen.
Der BGH hat sich in dieser Entschei-
dung mit der Frage befaßt, ob sich
die (alten) Präklusionswirkungen
der §§ 527 I, 296 I ZPO a. F. auch
auf eine Schlußrechnung erstrek-
ken, die der Kläger einer Werk-
lohnforderung erst im Berufungs-
rechtszug erstellt und vorlegt. Hier-
zu hält der BGH fest, daß der Klä-
ger aus prozessualen Gründen nicht
gehindert sei, eine neue Schlußrech-
nung zu erstellen und im Berufungs-
rechtszug in den Prozeß einzufüh-
ren. Es handele sich nicht um neue
Angriffs- und Verteidigungsmittel
im prozeßrechtlichen Sinne, wenn
eine Partei im Laufe des Verfahrens
die materiell-rechtlichen Vorausset-
zungen für den Anspruch erst schaf-
fe und alsdann in den Prozeß ein-
führe. Die prozeßrechtlichen Prä-

klusionsvorschriften sollten die Par-
tei dazu anhalten, zu einem bereits
vorliegenden Tatsachenstoff recht-
zeitig vorzutragen. Indes hätten sie
nicht den Zweck, auf eine beschleu-
nigte Schaffung der materiell-recht-
lichen Anspruchsvoraussetzungen
hinzuwirken.

Vor dem Hintergrund dieser Recht-
sprechung erweist sich der Stand-
punkt des OLG als konsequent und
zutreffend. Der Kläger konnte hier
mit der Vorlage einer Bescheinigung
über die erfolglose Durchführung
des Schlichtungsverfahrens nicht
präkludiert sein, da er diese erst
nach dem entsprechenden Verfah-
ren vorlegen konnte. Als konse-
quent und richtig erweist sich da-
mit aber auch die Anwendung von
§ 97 II ZPO, da bei dieser Vorschrift
anerkanntermaßen auch eine Nach-
lässigkeit des Klägers z. B. bei der
Schaffung von Anspruchsvorausset-
zungen sanktioniert werden kann
(etwa wenn sich der ursprünglich
nicht aktivlegitimierte Kläger die ein-
geklagte Forderung erst im Beru-
fungsrechtszug (rück-)abtreten läßt)10.

Praxistipp

10 Der BGH hatte in dem zitierten Urteil keinen
Anlaß, zu dieser Frage Stellung zu nehmen.
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6.

Das OLG hat gegen sein Urteil die
Revision nicht zugelassen. Das über-
rascht auf den ersten Blick, da es
doch eine Reihe von Entscheidun-
gen aus anderen Bundesländern
(wenn auch nicht von Oberlandes-
gerichten) gab, die anderer Auffas-
sung waren als das Saarländische
Oberlandesgericht. Bei der Lektüre
der Entscheidungsgründe hat man
den Eindruck, daß sich der Senat bei
der Entscheidung über die Revi-
sionszulassung seiner Sache selbst
nicht ganz sicher war. In die ent-
sprechende, ansonsten formelhaf-
te Begründung hat sich nämlich ein
verräterisches Wörtchen eingeschli-
chen. Das OLG meint, weder kom-
me dem Rechtsstreit grundsätzliche
Bedeutung zu, noch erfordere die
Rechtsfortbildung oder die Siche-
rung einer einheitlichen Rechtspre-
chung, etwa in der Frage der
Nachholbarkeit des Schlichtungs-
verfahrens, „zwingend“ eine Ent-
scheidung des Revisionsgerichts.

Nun machen die Revisionszulas-
sungsgründe aber keine Unterschei-
dung dahingehend, ob eine Ent-
scheidung des Revisionsgerichts nur
erforderlich, oder aber gar „zwin-
gend“  erforderlich ist. Auch das
OLG hat offenbar gesehen, daß die
Frage durchaus der Klärung bedürf-
te, sich dann aber doch gegen eine
Revisionszulassung entschieden
und seine Begründung im Hinblick
auf zu erwartende Einwände um
das Wörtchen „zwingend“ ergänzt.

Die Begründung des OLG ist im Hin-
blick auf die zahlreichen widerstreit-
enden Entscheidungen überraschend;
die Entscheidung ist aber aus einem
anderen Grund im Ergebnis richtig.

Das Gerichtsverfassungsrecht und

das Recht des gerichtlichen Verfah-
rens ist gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 1
GG ein Gegenstand der konkurrie-
renden Gesetzgebung. Der Bundes-
gesetzgeber hat von seiner Gesetz-
gebungskompetenz insoweit um-
fassend Gebrauch gemacht. Für
Aktivitäten des Landesgesetzgebers
auf diesem Gebiet ist daher von
vornherein kein Raum mehr.

§ 15 a EGZPO verfolgt nun das Ziel,
in einem kleinen Teilausschnitt die-
ser Gesetzgebungsmaterie dem
Landesgesetzgeber die ihm ur-
sprünglich zustehende Gesetzge-
bungskompetenz wieder zurückzu-
geben. In § 15 a wird ein Bereich
näher beschrieben, in welchem der
Bundesgesetzgeber keine Regelun-
gen trifft und dem Landesgesetz-
geber ausdrücklich gestattet, selbst
legislativ tätig zu werden.

Von dieser wiedergewonnenen
Gesetzgebungskompetenz hat das
Saarland mit den Vorschriften des
Landesschlichtungsgesetzes Ge-
brauch gemacht. Es ist also das
Saarländische Landesschlichtungs-
gesetz, aufgrund dessen eine Kla-
ge unzulässig ist, wenn sie erhoben
wird, ohne daß zuvor ein obligatori-
sches Schlichtungsverfahren durch-
geführt worden ist, wenn die Kla-
ge einen der entsprechenden Ge-
genstände betrifft3.

Demzufolge hat das Saarländische
Oberlandesgericht auch entschie-
den, wie § 37 a Abs. 1 LSchlichtG
auszulegen ist. Aufgrund der Aus-
legung dieser Vorschrift hat es in
seinem hier besprochenen Urteil die
Klage für zulässig erachtet. Ob die-
se Auslegung aber richtig oder
falsch ist, ist der Überprüfung durch
den Bundesgerichtshof entzogen,
denn revisibel ist nur Bundesrecht
und Recht, dessen Geltungsbereich

sich über den Bezirk eines Oberlan-
desgerichtes hinaus erstreckt (§ 545
I ZPO). Auch wenn es inzwischen in
vielen Ländern nahezu wörtlich glei-
che Vorschriften gibt, wird deswe-
gen aus § 37 a LSchlichtG noch kein
Bundesrecht und auch kein Recht,
dessen Geltungsbereich sich über
den Bezirk des Saarländischen Ober-
landesgerichtes hinaus erstreckt.

7.

Trotz der hier besprochenen Ent-
scheidung des Saarländischen Ober-
landesgerichtes erscheint es nicht
ratsam, sich in der Praxis darauf zu
verlassen, daß die Gerichte eine
Nachholung des Schlichtungsver-
fahrens gestatten. Falls man aber
einmal vor einer Klageerhebung §
37 a LSchlichtG übersehen haben
sollte, kann man immerhin versu-
chen, die Klage unter Hinweis auf
das OLG-Urteil noch zu retten. Dem
berühmten „Prinzip des sicheren
Weges“ folgend sollte man aber
weiterhin stets das Schlichtungsver-
fahren vor dem Prozeß durchfüh-
ren. Es bleibt nämlich vorläufig
noch abzuwarten, ob die Beru-
fungskammern des Landgerichtes
Saarbrücken und damit die  Amts-
gerichte (bei denen ja die ganz
überwiegende Zahl der betroffenen
Verfahren eingeht) ihre Rechtspre-
chung ändern werden. Entspre-
chende Erfahrungsberichte von Kol-
leginnen und Kollegen an den SAV
sind willkommen.

Praxistipp

11 Auch in der Begründung der Saarländischen
Landesregierung zum Gesetzentwurf stolpert
man über Formulierungen wie: „In § 37a
werden die bundesgesetzlichen Vorgaben in
§ 15a EGZPO aus Gründen der Übersichtlich-
keit und Verständlichkeit wiederholt.“ (LT-
Drucks. 12/246, S. 24). Zu wiederholen gibt
es hier eigentlich nichts, denn ohne eine aus-
drückliche Regelung in einem Landesgesetz
hat § 15 a EGZPO keinerlei Auswirkungen auf
die Zulässigkeit einer Klage.
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50 Jahre

50 Jahre SAV

Der SAV wird 50 Jahre alt – Grund genug,
diesen Anlaß gebührend zu feiern. Sie alle,
liebe Mitglieder, müßten vor einigen Wo-
chen die Einladungskarten erhalten haben.
Wir wollen Ihnen ein bißchen näher erläu-
tern, was Sie an diesem Abend erwartet.

Das Event-House Alte Schmelz bietet uns
den Rahmen, Festliches und Geselliges mit-
einander zu kombinieren. So wollen wir
zur Kommunikation unter den Mitglie-
dern, aber auch mit unseren Ehrengästen
aus Staat und Verwaltung, beitragen. Es
soll ein langer Abend werden, bringen Sie
also bitte ausreichend Zeit mit.
Nach den (obligatorischen) Grußworten
werden wir uns zunächst mit einer geo-
graphischen Besonderheit des Saarlandes
befassen, die uns vielleicht nicht immer im
Bewußtsein ist, es aber – auch und gera-

de im Hinblick auf un-
sere Profession – wohl
sein sollte: Wir liegen
mitten im „Grundrech-
tedreieck Karlsruhe –
Luxemburg – Straß-
burg“. Dies ist der (Ar-
beits-)Titel des Festvor-
trages der Richterin des
Bundesverfassungsge-
richts Renate Jaeger,
die einen Monat später
die Nachfolge von Prof.
Ress am Europäischen
Gerichtshof für Men-
schenrechte in Straß-
burg antreten wird.

Umrahmt wird dieser erste Teil des Abends
vom Stuttgarter Juristenkabarett mit sei-
nem Programm „Wunden gibt es immer
wieder“; das Ensemble setzt sich zusam-
men aus Richtern, Staatsanwälten und
Anwälten und hat schon anläßlich des 10-
jährigen Bestehens der ARGE Baurecht im
DAV für so manchen humorigen Augen-
blick gesorgt.

Danach lockt ein reichhaltiges Buffet, wel-
ches den geringen Kostenbeitrag, den wir
von Ihnen mit Ihrer Anmeldung erheben,
mehr als rechtfertigt. Die Getränke sind nicht
im Beitrag enthalten, mehrere Theken ste-
hen den gesamten Abend zur Verfügung.

Im Nebenraum des großen Saales kann
dann zu späterer Stunde getanzt werden,
im übrigen wollen wir ausreichend Raum
und Zeit für nette Gespräche in lockerer
Runde bieten.

Ich hoffe, Sie in großer Zahl (die Räum-
lichkeiten sind allerdings auf 400 Perso-
nen begrenzt) begrüßen zu dürfen, und
darf Sie zum Zwecke unserer Planung bit-
ten, sich möglichst frühzeitig anzumelden
bei unserer Geschäftsstelle, Frau Köhler
und Frau Perquy, unter 0681/51202 erfah-
ren Sie Näheres, falls Sie Ihre Anmelde-
karte nicht mehr finden (Stand 13.08.2004
liegen schon 102 Anmeldungen vor). Ein-
laß ab 18 Uhr, Beginn ca. 19 Uhr.

Olaf Jaeger

50 Jahre SAV
Feier am 01.Oktober 2004

in der Alten Schmelz, St. Ingbert

Event-Haus
Magazin Eisenwerk
Alte Schmelz
Saarbrücker Straße 36
66386 St. Ingbert
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3./4. September 2004

Intensivkurs „Gebührenrecht“
– schwerpunktmäßig
für Mitarbeiter

Referent: RA Wolfgang Madert, Moers
Datum: 03./04.09.2004
Zeit: Freitag ab 14.00 h bis ca. 18.00 Uhr,

Samstag ab 10.00 Uhr
Ort: Hotel am Triller | Trillerweg 57 |

Saarbrücken

Die Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt!

Seminargebühren:
Mitglied im SAV < 2 Jahre:  229 Euro(incl. MwSt)

Mitglied im SAV > 2 Jahre:  249 Euro(incl. MwSt)

Nichtmitglied: 299 Euro (incl. MwSt)

In den Seminargebühren enthalten:
Teilnehmerunterlagen, Teilnahmebestätigung,
Pausengetränke, Mittagessen am 2. Veranstal-
tungstag. Die Getränke zum Mittagessen sind von
den Teil nehmern gesondert zu zahlen.

24./25. September 2004

Unterhaltsrecht in der
anwaltlichen Praxis

Präsentiert wird der aktuelle Stand der Rechtspre-
chung zum gesamten Unterhaltsrecht, aber auch der
Meinungsstand in der Literatur. Vor allem erhalten
die Zuhörer aber Tipps und Tricks zum prozessual
effizienten Vorgehen, d.h. zur Durchsetzung und zur
Abwehr von Unterhaltsansprüchen. Die Referenten
bilden ein eingespieltes Team. Sie wechseln einan-
der im stündlichen Rhythmus ab und zeichnen sich
durch einen sehr lebhaften, freien Vortragsstil aus.

Referenten: Dr. K.-Peter Horndasch, Weyhe
und Jochen Duderstadt

Datum: 24./25.09.2004
Zeit: Freitag von 14.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr

Samstag von 9.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr

Ort: Hotel am Triller | Trillerweg 57 |
Saarbrücken

Seminargebühren:
Mitglied im SAV und < 2 Jahre: 290 Euro (incl. MwSt)

Mitglied im SAV und > 2 Jahre: 325 Euro (incl. MwSt)

Nichtmitglied: 360 Euro (incl. MwSt)

In den Seminargebühren enthalten:
Pausengetränke, am 2. Veranstaltungstag ein Mit-
tagessen, die Getränke zum Mittagessen sind ge-
sondert zu zahlen, ein ausführliches Skript.

Teilnahmebestätigung gemäß § 15 FAO in Fami-
lienrecht über 10 Stunden.

Seminare

nur noch wenige Plätze –

jetzt anmelden
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8. Oktober 2004

Recht der Strafverteidigung –
aktuelle obergerichtliche
Rechtsprechung

Strafzumessung, Kostentragungspflicht des Vertei-
digers, Terminsverlegungsanträge, Veletztenbeistand,
Verständigung in Strafsachen, Pflichtverteidigung,
Akteneinsicht, Geldwäsche, Verteidigerpost, Mehr-
fachverteidigung.

Referent: Dr. Jens Schmidt, Saarbrücken
Datum: 08.10.2004
Zeit: 14.00 Uhr bis ca. 18.20 Uhr
Ort: Hotel am Triller | Trillerweg 57 |

Saarbrücken

Seminargebühren:
Mitglied im SAV: 116 Euro (incl. MwSt)

Nichtmitglied: 150 Euro (incl. MwSt)

In den Seminargebühren enthalten:
Pausengetränke.

Teilnahmebestätigung gemäß § 15 FAO in Strafrecht
über 4 Stunden.

5. November 2004

Seminarreihe
„Bautechnik für Juristen“

Im Rahmen dieser Seminarreihe beginnen wir mit
dem Thema:

 „Abdichtung insbesondere
von Kellern und Drainage“

Referent: Dipl. Ing. Bodo Weber, St. Wendel
Architekt und Sachverständiger bei
der IHK Saarland, bestellt für Schäden
an Gebäuden

Datum: 5. November 2004
Zeit: 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Ort: Hotel am Triller | Trillerweg 57 |

Saarbrücken

Seminargebühren:
Mitglied im SAV: 125 Euro (incl. MwSt)

Nichtmitglied: 150 Euro (incl. MwSt)

In den Seminargebühren enthalten:
Tagungsunterlagen, Pausengetränke, Teilnahme-
bestätigung.

20. November 2004

Die Beurteilung der Glaubwürdigkeit von Zeugen
gehört zwar zu den Aufgaben des Gerichts. Viele
Richter neigen dazu, den Zeugen häufig zu beschei-
nigen, dass sie einen guten Eindruck gemacht hät-
ten, und  deshalb einfach ihren Aussagen Glauben
zu schenken...
Aufgabe der Rechtsanwälte muss es sein, im Straf-
verfahren spätestens beim Plädoyer, im Zivilverfahren
spätestens in einem beweiswürdigenden Schriftsatz
anhand der Kriterienlehre zu entwickeln, warum ei-
ner Zeugenaussage zu glauben ist bzw. im umge-
kehrten Fall warum trotz möglicherweise eindeuti-
ger Zeugenaussage Bedenken bezüglich der Richtig-
keit der Aussage verbleiben müssen.

Referent: Richter am OLG Stuttgart
Dr. Helmut Hoffmann

Datum: 26.06.2004
Zeit: 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Ort: Hotel am Triller | Trillerweg 57 |
Saarbrücken

Seminargebühren:
Mitglied im SAV und < 2 Jahre: 200 Euro (incl. MwSt)

Mitglied im SAV und > 2 Jahre: 230 Euro (incl. MwSt)

Nichtmitglied: 270 Euro (incl. MwSt)

In den Seminargebühren enthalten:
Skript, Teilnahmebestätigungen, Tagungsgetränke,
Mittagessen. Die Getränke zum Mittagessen sind
gesondert zu zahlen.

Anwälte Seminar zur Glaubwürdigkeit von Zeugen
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27. November 2004

Das automatisierte
Mahnverfahren

Das automatisierte gerichtliche Mahnverfahren ist
eines der größten Justizverfahren in der Bundesre-
publik. Ab dem 01.07.2004 soll dieses Verfahren auch
im Saarland eingeführt werden. – Voraussichtlich ver-
zögert es sich auf 01.01.05.
Obwohl das Mahnverfahren eigentlich schnell und
einfach ablaufen sollte, führen Fehler und mangeln-
de Kenntnisse hinsichtlich der Möglichkeiten einer
effektiven Bearbeitung immer wieder zu unnötigem
und nicht unerheblichen Verzögerungen bei der
Verfahrenserledigung.
Selbst erfahrene Sachbearbeiter/innen stoßen in dem
neuen gerichtlichen Massenverfahren immer wieder
auf unbekannte Verfahrenskonstellationen und über-
sehen regelmäßig die vielen Möglichkeiten der Ef-
fektivitätssteigerung, die dieses Verfahren bietet.
Häufig  Werden – aus Unkenntnis heraus – umständ-
lichere und zeitaufwendigere Wege zur Lösung auf-
tretender Probleme benutzt. Entsprechend informier-
te Mitarbeiter in den Unternehmen könnten die Ver-
fahren effektiver und schneller abwickeln und die
Vorzüge des automatisierten gerichtlichen Mahnver-
fahrens sofort nutzen.

Referent: Uwe Salten, Rechtspfleger beim Amts-
gericht Hagen u. Mitglied der IT-Ar-
beitsgruppe „Automatisiertes gericht-
liches Mahnverfahren. Mitautor der
beiden Fachbücher „Gerichtliches
Mahnverfahren und Zwangsvollstrek-
kung, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln,
„Erfolgreiches Mahnen und Betreiben
von Außenständen“, Forum Verlag
Herkert GmbH.

Datum: 27.11.2004
Ort: Hotel am Triller | Trillerweg 57 |

Saarbrücken

Seminargebühren:
Mitglied im SAV und < 2 Jahre: 180 Euro (incl. MwSt)

Büroangestellte: 180 Euro (incl. MwSt)

Nichtmitglied: 230 Euro (incl. MwSt)

In den Seminargebühren enthalten:
Pausengetränke, Teilnahmebestätigung, Mittag-
essen. Die Getränke zum Mittagessen sind von
den Teilnehmern gesondert zu zahlen.

Wiederholungs-

veranstaltung!
10. Dezember 2004

Familienrecht
Gemeinschaftseranstaltung
der AG Familienrecht und des SAV

Aktuelle OLG-Rechtsprechung im Familienrecht

Referent: Alfons Sittenauer
Hans-Peter Neuerburg  |
Richter am OLG Saarbrücken

Moderation: RA JR Lothar Klein | Saarbrücken
Datum: 10.12.2004
Zeit: 17.00 Uhr bis 20.30 Uhr

(Vortragsszeit 3 Std.)
Ort: Ärztekammer Saarbrücken |

Faktoreistraße 4

Seminargebühren:
Mitglied der AG Familien- und Erbrecht:
60,00 Euro (incl. MwSt)

Nichtmitglied: 120 Euro (incl. MwSt)

Teilnahmebescheinigungen werden im Sinne
von § 15 FAO erteilt.

Anmeldung über:
ConventionsPartners / Veranstaltungsorganisation
der AG Familien- und Erbrecht
PF 200335 | 53133 Bonn
Telefon: 0228-3500441 | Fax: 0228-3500450
E-Mail: info@cp-bonn.de
SEMINARNUMMER: 1485-04
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Anmeldeformular

Absender: (Kanzleistempel/Name)

An die per Fax an:  06 81 / 5 12 59
SAV-Service GmbH
c/o SaarländischerAnwaltVerein e.V.
Landgericht Zi. 143
Franz-Josef-Röder-Str. 15

66119 Saarbrücken

Hiermit melde(n) ich/wir nachfolgende Person(en) zur Fortbildungsveranstaltung:

_____________________________________________ am: _________________________
(Seminartitel) (Datum)

an.

1. Person: ________________________________________________________

2. Person ________________________________________________________

Die Seminargebühr begleichen wir nach Erhalt der Rechnung, welche auch als Anmelde-
bestätigung gilt.
Stornogebühr: Sofern kein Ersatzteilnehmer genannt werden kann, fällt bei Stornierung des
Seminars 14 Tage vor Seminarbeginn eine Stornogebühr in Höhe von 50,00 Euro an.

Saarbrücken, den___________________________ _________________________________
Unterschrift

Seminare
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Rechtsanwalt, 33 Jahre,
BE als Ref-Leiter im Straßenver-
kehrsR,Promotion kurz vor
Abschl.,sucht aus fam. Grd.
neue interes. Aufg. im Saarl.,
in Kanzlei, Untern. od. Ver-
band. Kenntn. insb. im VersR,
HaftpflR- u. SchadErsR., Straf-
u. OwiR und AR. Gepr. Media-
tor. Sehr gute Englisch- u. PC-
Kenntnisse.
Telefon: (0 71 52) 4 75 72

erscheint am 15. Dezember 2004
(Redaktionsschluss: 22. November 2004)

Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Steuerrecht
wirtschaftsrechtlich ausgerich-
tet, zielstrebig, mandanten-
orientiert, erfahren in Prozeß-
vertretung und außergerichtli-
cher Beratung, sucht die neue
berufliche Herausforderung mit
Perspektive.
Zuschriften unter

Chiffre 03/2004/1
an Brunner Werbung und Fotografie GmbH,
Kaiserslauterner Str. 40, 66123 Saarbrücken

Rechtsanwältin,
Prädikatsexamen, Auslands-
semester, sechs Jahre Berufser-
fahrung in Anwaltskanzlei.
Schwerpunktmäßig auf den
Gebieten Familienrecht, Ar-
beitsrecht, allgemeines Zivil-
recht tätig. Fachanwaltslehr-
gang Arbeitsrecht abgeschlos-
sen und Fachanwaltslehrgang
Familienrecht kurz vor dem
Abschluss. Sucht Beschäfti-
gung bis 20 Stunden pro Wo-
che, vorzugsweise Familien-
recht oder Arbeitsrecht.
Telefon: (06 81) 8 73 99 11






